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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 08.08.2025 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Verantwortlich: Andre Theile 
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Senioren 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E S/X/494 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaf-
ten und Kultur 

20.08.2025 13 ja 

Samtgemeindeausschuss 25.08.2025  nein 

 
 
Neufassung der Richtlinie für die Ehrung von ehrenamtlich Tätigen in der Samtgemeinde Gel-
lersen 

 

 
Sachverhalt: 
Die Richtlinie für die Ehrung von ehrenamtlich Tätigen aus dem Jahr 2002 wurde zuletzt in der Sit-
zung des Kindertagesstätten-, Jugend-, Partnerschafts- und Kulturausschusses am 04.09.2012 an-
gepasst und dient noch heute als Grundlage für den Vorschlag von Jugendlichen und Erwachsenen 
für eine Ehrung durch die Samtgemeinde Gellersen. 
 
Seit einiger Zeit ist allerdings zu bemerken, dass immer weniger Jugendliche für eine Ehrung von den 
Vereinen und Einrichtungen vorgeschlagen werden. Als Begründung wird von den Vereinen und Ein-
richtungen oft angegeben, dass es kaum Jugendliche gibt, die die Ehrungskriterien erfüllen. Der je-
weils zuständige Fachausschuss hat deshalb oft in den letzten Jahren die Anzahl der zu ehrenden 
Erwachsenen erhöht. So war dies auch im Jahr 2024. Hier wurde beschlossen, dass bis zu acht Per-
sonen geehrt werden sollen, wobei dies auch grundsätzlich acht erwachsene Personen sein können.  
 
Damit mehr Jugendliche zukünftig die Ehrungskriterien erfüllen, sollen diese für Jugendliche ab 2025 
gelockert werden. Es werden folgende Änderungen vorgeschlagen:  

 Statt einer dreijährigen aktiven und kontinuierlichen Arbeit reicht zukünftig schon eine einjährige 
aktive und kontinuierliche Arbeit. 

 Statt eine Kinder- oder Jugendgruppe zu leiten, reicht die Betreuung aus.  

 Zudem wurde als Voraussetzung die unterstützende Mitwirkung bei der Umsetzung besonderer 
Projekte mit viel Selbstinitiative und Eigenverantwortung ergänzt.  

 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sehr wenige Jugendliche die bisherigen Anforderungen für eine 
Ehrung erfüllen. Davon ausgehend, dass Jugendliche mit dem Erhalt der Juleica (ab 16 Jahren) eh-
renamtlich tätig werden, befinden diese sich in einer Zeit in der sie sich auf den Schulabschluss so-
wie die berufliche Ausbildung konzentrieren müssen. In der Folge ist es nur schwer realisierbar drei 
Jahre aktiv und kontinuierlich ehrenamtlich zu arbeiten. Dennoch kann die Ehrung nach bereits ei-
nem Jahr ein Anreiz für Jugendliche sein, sich perspektivisch weiter ehrenamtlich zu engagieren.  
 
Als Vergleich können hier auch die Vorgaben des Kreissportbundes herangezogen werden. Für die 
Rubrik „Besonderes Engagement“ sollen neben langjährig verdienten Engagierten auch explizit junge 
Menschen vorgeschlagen werden, die sich schon früh in der Jugendarbeit bzw. in ihrem Verein eh-
renamtlich verdient gemacht haben. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Neufassung der Vorgaben zur Ehrung von ehrenamtlich Tätigen in der Samtgemeinde Gellersen 
wird zugestimmt. 
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Anlage(n): 

 Neufassung der Kriterien zur Ehrung von ehrenamtlich Tätigen in der Samtgemeinde Gellersen 

 KSB Einladung - Ehrung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 
 
 


